
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/11/19 1Ob821/52,
5Ob317/69

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1952

Norm

ABGB §717

TestamentsrechtswiederherstellungsG §2 Abs2

Rechtssatz

Der Widerruf eines Testamentes muß in bestimmter Form erfolgen. Das einmal erklärte Testament behält daher seine

Wirksamkeit, wenn auch noch so klar zu erkennen ist, daß es dem Willen des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes

nicht mehr entsprochen hat.
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